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§15

(1) Die für den Einzug der produktgebundenen Ab
gaben zuständigen Organe sind berechtigt, den Betrie
ben auf Antrag die Anwendung von Abschlagzahlun
gen zu gestatten. Abschlagzahlungen können für Be
triebe zugelassen werden, für die ein Entstehungszeit
raum von 5 oder 10 Kalendertagen gilt. Der Abfüh
rungsbetrag zum letzten Fälligkeitstermin eines Monats 
errechnet sich aus der für den Monat tatsächlich ent
standenen Zahlungsverpflichtung abzüglich der ge
leisteten Abschlagzahlungen.

(2) Die Höhe der Abschlagzahlungen ist neu festzu
setzen, wenn sich durch Erweiterung oder Einschrän
kung der Produktion oder des Absatzes oder aus ande
ren Gründen die monatliche Zahlungsverpflichtung 
um mehr als 5 % verändert.

§16

(1) Die Betriebe haben in einer Abrechnung die 
Höhe der errechneten und die Höhe der abgeführten 
produktgebundenen Abgaben nachzuweisen. In den 
Nachweis sind die gemäß § 9 Abs. 1 ermittelten pro
duktgebundenen Abgaben für Exportumsätze einzube
ziehen. Das gilt in gleicher Weise auch für den Nach
weis der errechneten produktgebundenen Abgaben für 
Lieferungen an Erstausstatter auf Grund besonderer 
Regelungen sowie für die gemäß § 5 Abs. 3 vergüteten 
produktgebundenen Abgaben. Soweit Betriebe Unter
schiedsbeträge gemäß § 5 Abs. 3 sowie produktgebun
dene Subventionen aus den abzuführenden produktge
bundenen Abgaben finanzieren, haben sie die Zufüh
rungen und Abführungen brutto abzurechnen und 
nachzuweisen.

(2) Die Abrechnung der produktgebundenen Abgaben 
ist bei Betrieben der volkseigenen Wirtschaft Bestand
teil der staatlichen Berichterstattung. Einzelheiten zur 
Abrechnung der produktgebundenen Abgaben werden 
in den Bestimmungen über die Berichterstattung ge
regelt.

(3) Betriebe mit staatlicher Beteiligung, genossen
schaftliche und private Betriebe sowie Handwerker 
und andere selbständig tätige Bürger haben die Ab
rechnung der produktgebundenen Abgaben gemäß 
Abs. 1 gegenüber dem Rat des Kreises, Abteilung Fi
nanzen, zu folgenden Terminen vorzunehmen:

a) Betriebe, für die gemäß § 12 Abs. 2 ein Entste
hungszeitraum von einem Kalendertag, 5 Kalen
dertagen, 10 Kalendertagen oder einem Monat 
gilt, rechnen monatlich ab und reichen die Ab
rechnung für einen Monat bis zum 15. Kalender
tag des nächstfolgenden Monats ein;

b) Betriebe, für die gemäß § 12 Abs. 2 ein Entste
hungszeitraum von einem Vierteljahr gilt, rech
nen vierteljährlich ab und reichen die Abrech
nung für ein Vierteljahr bis zum 15. Kalendertag 
des nächstfolgenden Monats ein;

4 c) Betriebe, für die gemäß § 12 Abs. 2 ein Entste
hungszeitraum von einem Kalenderjahr gilt, rech
nen jährlich ab und reichen die Abrechnung für 
ein Kalenderjahr bis zum 15. Kalendertag des 
nächstfolgenden Monats ein.

Zur Abstimmung und Abrechnung der jährlichen 
Haushaltsbeziehungeif reichen die Betriebe mit der 
Jahressteuererklärung eine Gesamtabrechnung der 
produktgebundenen Abgaben ein.

(4) Die Abrechnung gemäß Abs. 3 hat auf einem Vor
druck zu erfolgen. Die Betriebe fordern die Vordrucke 
beim Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, an. Der Rat 
des Kreises, Abteilung Finanzen, kann weitere Anfor
derungen an die Abrechnung stellen.

(5) Der Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, ist be
rechtigt, Betrieben mit einer jährlichen Zahlungsver
pflichtung von weniger als 100 000 M die Abrechnung 
der produktgebundenen Abgaben auf der Rückseite des 
Uberweisungsträgers zu gestatten. In diesen Fällen gilt 
der gemäß § 13 Abs. 2 festgelegte Fälligkeitstermin für 
die Abführung der produktgebundenen Abgaben zu
gleich als Termin für die Abrechnung der produktge
bundenen Abgaben. Betriebe, für die ein Entstehungs
zeitraum von 10 Kalendertagen gilt, nehmen die monat
liche Abrechnung jeweils zum letzten Fälligkeitstermin 
der in einem Monat entstandenen Zahlungsverpflich
tung vor.

(6) Fällt der Einreichungstermin auf einen Sonn
abend, einen Sonntag oder Feiertag, ist die Abrech
nung am nächstfolgenden Werktag einzureichen.

Zu § 8 Abs. 2 der Verordnung:
§17

Bei der Ermittlung der Höhe der produktgebunde
nen Subventionen haben die Betriebe zu berücksich
tigen :

a) Für Erzeugnisse, deren gesetzliche Höchstpreise 
unterschritten werden, ohne daß hierzu eine ge
setzliche Verpflichtung besteht, dürfen produkt
gebundene Subventionen nicht beantragt oder zu
geführt werden.

b) Für Erzeugnisse minderer Qualität, bei denen 
nach den preisrechtlichen Vorschriften Preisab
schläge zu gewähren sind, sind je Einheit festge
legte Beträge der produktgebundenen Subventio
nen um den gleichen Prozentsatz zu kürzen, der 
für den Preisabschlag gilt.

Zu § 9 der Verordnung:
§ 18

(1) Die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft sind be
rechtigt, die produktgebundenen Subventionen aus den 
abzuführenden produktgebundenen Abgaben zu finan
zieren. Die Finanzierung aus anderen Abführungen be
darf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen. 
Unabhängig von der Finanzierung sind die Zuführun
gen und Abführungen brutto abzurechnen und nach
zuweisen.

(2) Die Betriebe mit staatlicher Beteiligung, die ge
nossenschaftlichen und privaten Betriebe sowie die 
Handwerker und anderen selbständig tätigen Bürger 
sind berechtigt, die produktgebundenen Subventionen 
aus den abzuführenden produktgebundenen Abgaben 
zu finanzieren. Der zuständige Rat des Kreises, Abtei
lung Finanzen, kann die Finanzierung aus weiteren 
Abführungen zulassen. Unabhängig von der Finanzie-


